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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1991

Norm

StPO §258

Rechtssatz

Vorfälle, welche bei mitabgeurteilten Taten in der Hauptverhandlung erörtert wurden, sind keineswegs mit einem

Beweisverwertungsverbot - auch soweit sie diese Taten nicht betreffen - belegt.
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